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19. 03. 1991, BGBl. I S. 686, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 03. 12. 2020, BGBl. I S. 2694

VwVfG	 Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. 01. 2003, BGBl. I S. 102, zuletzt geändert durch Art. 5 Abs. 25 des Ge-
setzes vom 21. 06. 2019, BGBl. I S. 846

vzbv	 Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
WD	 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages
Wistra	 Zeitschrift für Wirtschaft und Strafrecht
WRV	 Die Verfassung des Deutschen Reiches (Weimarer Reichsverfassung) vom 

11. 08. 1919, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. 12. 1932, RGBl. I. S. 547
z. B.	 zum Beispiel
ZaöRV	 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZD	 Zeitschrift für Datenschutz
ZDF	 Zweites Deutsches Fernsehen
ZDF-StV	 ZDF-Staatsvertrag vom 31. 08. 1991, brandenburgisches GVBl.  I/91, 

[Nr. 42], S. 594, zuletzt geändert durch Art. 5 des Staatsvertrages zur Mo-
dernisierung der Medienordnung in Deutschland (Gesetz vom 25. 06. 2020) 
vom 28. 04. 2020, brandenburgisches GVBl. I/20, [Nr. 19], S. 1, GVBl. I/20,  
[Nr. 19], S. 70

ZfP	 Zeitschrift für Politik
ZfV	 Zeitschrift für Verwaltung
ZG	 Zeitschrift für Gesetzgebung 
ZGE	 Zeitschrift für Geistiges Eigentum
ZHR	 Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht
Ziff.	 Ziffer
ZIP	 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZIS	 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZJS	 Zeitschrift für das Juristische Studium
ZöR	 Zeitschrift für öffentliches Recht
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ZPO	 Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. 12. 2005, 
BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781, zuletzt geändert durch Art. 8 
des Gesetzes vom 22. 12. 2020, BGBl. I S. 3320

ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW	 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUM	 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD	 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht-Rechtsprechungsdienst
ZWH	 Zeitschrift für Wirtschaftsstrafrecht und Haftung in Unternehmen



Einführung

„Information ist die Währung der Demokratie“

Thomas Jefferson

A. Einleitung 

Mit der eigenen Meinung tausende Menschen zu erreichen, war noch nie so 
einfach.1 Jederzeit kann ein Nutzer2 sozialer Netzwerke seine Meinung, mit Ar-
tikeln verknüpft oder um Bilder ergänzt, posten beziehungsweise andere Posts 
kommentieren. Dies ist natürlich auch interessant für Nutzer, die sich mittels der 
Plattform über die verschiedensten Sachverhalte informieren möchten. Das Inter-
net wurde daher sogar als „Frischzellenkur für demokratische Gesellschaften“3 
hochstilisiert. Dabei haben die sozialen Netzwerke inzwischen eine wesentliche 
Bedeutung für den Kommunikationsprozess. Sie sind de facto digitale öffentliche 
Kommunikationsräume, denn sie ermöglichen eine Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben.4 Was zunächst durchaus positiv klingt, hat spiegelbildlich auch 
nachteilige Folgen. Der Deutsche Bundestag hat in diesem Zusammenhang eine 
negative Veränderung der Debattenkultur im Internet festgestellt.5 Nicht selten 
finden sich in den sozialen Netzwerken hasserfüllte, aggressive und herabwürdi-
gende Ansichten zu verschiedensten Aspekten der Gesellschaft, wobei u. a. Juden, 
Feministen, Homosexuelle und auch Flüchtlinge besonders betroffen sind6 – zu-
sammengefasst als „Hate Speech“ bezeichnet. Daneben wirken sogenannte „Fake 
News“, das sind absichtlich falsche Meldungen, auf unsere Gesellschaft ein. Be-
sorgt wird in diesem Zusammenhang die Gefahr einer Irreleitung der Bevölkerung 

	 1	Zum einen besteht durch den technischen Fortschritt die Möglichkeit, immer und über-
all online zu sein und reagieren zu können (Stichwort: mobiles Internet, Smartphones), zum 
anderen arbeiten soziale Netzwerkanbieter an einer möglichst einfachen Nutzung, z. B. durch 
die Zurverfügungstellung von Applications.
	 2	Lediglich aufgrund einer besseren Lesbarkeit der Arbeit wird im Text die männliche Form 
gewählt, die Angaben beziehen sich selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.
	 3	Raue, JZ 2018, 961, 961.
	 4	Siehe nur BR-Drs. 315/17, S. 4; Lang, AöR 2018, 220, 243; Peukert, MMR 2018, 572, 575; 
Schliesky / Hoffmann / Luch u. a., Schutzpflichten, 2014, S. 42. Als „fester Bestandteil unseres 
Lebens“ bezeichnet Jotzo die Netzwerke, siehe MMR 2009, 232, 232.
	 5	BT-Drs. 18/12356, S. 1.
	 6	Stefanowitsch, in: Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.), „Geh sterben“ [online; mit „online“ 
gekennzeichnete Quellen finden sich mit detaillierteren Angaben im Linkverzeichnis wieder], 
2015, 9, 11.
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geäußert.7 „Fake News“ wurden nicht zuletzt ein wesentlicher Einfluss auf den 
Ausgang des U. S.-Wahlkampfes 2016 bescheinigt.8 Rein technische „Neuerungen“, 
wie das Internet (auch Smartphones etc.), können durch ihre Weiterentwicklung in 
alle gesamtgesellschaftlichen Bereiche, wie etwa Politik, Wissenschaft, Wirtschaft 
und Recht einwirken.9 Besonders im Zusammenhang mit den sozialen Netzwerken 
zeigt der Datenskandal von Cambridge Analytica, welche Wirkung soziale Netz-
werke auf die Meinungsbildung der sich mittels dieser Plattform informierenden 
Nutzer haben können.10

Die Veränderung der Debattenkultur nahm der Gesetzgeber zum Anlass, sich 
mit den sozialen Netzwerken zu beschäftigen. Zunächst wurde eine sogenannte 
Task Force zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in den sozialen Netzwer-
ken ins Leben gerufen. Die Task Force blieb aber nach Ansicht der Fraktionen 
der CDU / CSU und SPD hinter ihren Erwartungen zurück, sodass letztere im 
Mai 2017 einen Gesetzentwurf zur Regulierung der Plattformen in den Deutschen 
Bundestag einbrachten, dessen Kern kontextbezogene Compliance-Regeln sind.11 
Die Compliance-Vorschriften verpflichten zur Einrichtung eines wirksamen Be-
schwerdemanagements, welches die Löschung „rechtswidriger Inhalte“ unter 
Umständen innerhalb von 24 Stunden beziehungsweise in der Regel innerhalb 
von sieben Tagen12 gewährleisten muss (vgl. § 3 Abs. 2 Nr. 2, 3 NetzDG13). Dabei 
werden die „rechtswidrigen Inhalte“ anhand von spezifischen Strafrechtsnormen 
definiert; der Bezug zu den Begrifflichkeiten „Hate Speech“ oder „Fake News“, 
auf die noch in der Gesetzesbegründung verwiesen wird, fehlt. Dennoch wird das  
Gesetz innerhalb der Gesellschaft vorrangig vor dem Hintergrund dieser Phäno-
mene diskutiert. 

Während das NetzDG weltweit von einigen Ländern zum Vorbild beziehungs-
weise zur Rechtfertigung eigener entsprechender Gesetz genommen wurde – so 
etwa von Honduras, Venezuela, Russland, den Philippinen oder Frankreich14 – und 

	 7	UN-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäußerung, OSZE-Vertreter für Medienfrei-
heit, OAS-Sonderberichterstatter für freie Meinungsäußerung, ACHPR-Sonderberichterstatter 
für freie Meinungsäußerung und Informationszugang, Joint declaration on freedom of expres-
sion and „Fake News“, Desinformation and propaganda [online], 2017, S. 1.
	 8	BT-Drs. 18/12356, S. 1.
	 9	Staben, Abschreckungseffekt auf die Grundrechtsausübung, 2016, S. 153.
	 10	Remmertz, MMR 2018, 507, 510.
	 11	Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU / CSU und SPD v. 16. 05. 2017, BT-Drs. 18/12356; 
später folgte ein gleichlautender Gesetzentwurf der Bundesregierung v. 14. 06. 2017, BT-
Drs. 18/12727.
	 12	Gemeint sind Tage insgesamt, es findet keine Einschränkung auf Werktage statt.
	 13	Bei dem NetzDG handelt es sich um ein Mantelgesetz. Es beinhaltet das gleichnamige 
NetzDG sowie Änderungen der §§ 14 f. TMG. Sofern allgemein vom NetzDG gesprochen wird, 
beziehen sich die Ausführungen auf die §§ 1 bis 5 NetzDG. Zur Kritik am Titel des Gesetzes 
siehe Wimmers / Heymann, AfP 2017, 93, 93 (m. w. N.).
	 14	Siehe dazu Mchangama / Fiss, The Digital Berlin Wall, 11. 2019 [online], S. 17. Zu be-
achten ist allerdings, dass in Frankreich der Conseil Constitutionnel das Gesetz gegen Hass-
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auch die EU eigene, entsprechende Maßnahmen überlegt15, unterlag der Vollzug 
des Gesetzes in Deutschland von Anfang an erheblicher Kritik. Nicht nur im Rah-
men des Gesetzgebungsverfahrens wurden zahlreiche ablehnende Stellungnahmen 
veröffentlicht.16 Auch Änderungen des Gesetzentwurfes innerhalb des Gesetzge-
bungsverfahrens führten nicht dazu, dass die Kritik nachließ.17 Neuere Stimmen 
sprechen sich hingegen vereinzelt für eine verfassungsgemäße Ausgestaltung durch 
den Gesetzgeber aus18, beziehungsweise sehen trotz aller Kritik einen „Meilen-
stein“ gegen Hasskriminalität.19 Nach minimalen Änderungen des NetzDG20 wird 
aktuell noch über zwei weitere Novellierungen des Gesetzes diskutiert.21 Als eine 
wesentliche Neuerung wird derzeit über ein Gegenvorstellungsverfahren sowie 

kriminalität im Internet in weiten Teilen für verfassungswidrig erklärt hat, siehe Wienfort, 
Verfassungsblog v. 20. 06. 2020 [online].
	 15	Während die Kommission zunächst eher auf freiwillige Maßnahmen der Inhalteanbieter 
setzte (Empfehlung der Kommission v. 01. 03. 2018, C(2018) 1177 final); hat die Europäische 
Kommission nunmehr einen Vorschlag für eine Verordnung über einen Binnenmarkt für di-
gitale Dienste (Gesetz über digitale Dienste) und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG 
v. 15. 12. 2020 veröffentlicht, siehe COM(2020) 825 final. Die Kommission hatte Frankreich 
und indirekt alle Mitgliedstaaten zuvor aufgefordert, Maßnahmen, die sich mit dem Digital 
Service Act überschneiden würden, zurückzustellen, siehe EU Kommission, C(2019) 8585 
final, S. 10 f. 
	 16	Beispielhaft Guggenberger, ZRP 2017, 98 ff.; Hain / Ferreau / Brings-Wiesen, K&R 2017, 
433 ff.; Koreng, GRUR-Prax 2017, 203 ff.; Müller-Franken, AfP 2018, 1 ff.; Nolte, ZUM 2017, 
552 ff.; a. A. Heckmann / Wimmers, CR 2017, 310 ff.; Peifer, AfP 2018, 14 ff. 
	 17	Liesching, Beck-Community v. 27. 06. 2017 [online]. Siehe zu den Änderungen des Ge-
setzentwurfes BT-Drs. 18/13013.
	 18	Im Ergebnis Eifert, Stellungnahme [online], S. 3; ders., in: Eifert / Gostomzyk (Hrsg.), 
Netzwerkrecht, 2018, 9, 43. Die Gefahr eines Overblocking nicht bestätigt sieht auch Billen, 
ITRB 2018, 112, 113. Allgemein Schwartmann, GRUR-Prax 2017, 317, 318.
	 19	Elsner, Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz Protokoll-Nr. 19/52, S. 10.
	 20	Sechzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Modernisierung des Schrif-
tenbegriffs und anderer Begriffe sowie Erweiterung der Strafbarkeit nach den §§ 86, 86a, 111 
und 130 des Strafgesetzbuches bei Handlungen im Ausland v. 30. 11. 2020, BGBl. I S. 2600; 
Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung v. 19. 06. 2020, BGBl. I S. 1328.
	 21	Der Bundestag hat dem ersten Änderungsentwurf BT-Drs. 19/17741 i. F. d. Ausschussbe-
gründung (BT-Drs. 19/20163) bereits zugestimmt, anschließend hat das Gesetz den Bundesrat 
passiert, BR-Pl. Protokoll S. 229. Der Bundespräsident hat das Gesetz jedoch wegen verfas-
sungsrechtlicher Bedenken nicht verkündet. Er hat die Bundesregierung zu einem Repara-
turgesetz aufgefordert, sodass beide Gesetzentwürfe unmittelbar nacheinander ausgefertigt 
werden können. Dieses Reparaturgesetz (BT-Drs. 19/25294 geändert durch den Ausschuss, 
siehe BT-Drs. 19/26267) erhielt jedoch vom Bundesrat keine Zustimmung, BR-Pl. Protokoll 
1000, S. 17. Derzeit wird ein Vermittlungausschuss einberufen. Siehe zur Kritik an dem ent-
sprechenden Referentenentwurf den Bundesrat, BR-Drs. 87/1/20 (neu), S. 31; den Antrag der 
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, BT-Drs. 19/17750, S. 5; Ladeur, K&R 2020, 248 ff.; Lie-
sching, Beck-Community v. 06. 01. 2020 [online]; siehe auch die beim BMJV eingegangenen 
Stellungnahmen, Homepage des BMJV, Aktuelle Gesetzgebungsverfahren [online]. Mit einem 
weiteren Novellierungsentwurf sollen weitergehende Änderungen vorgenommen werden, siehe 
BT-Drs. 19/18792.




